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(54) Transportkiste, Verfahren zur Herstellung einer Transportkiste sowie Vorrichtung zum 
Verschließen einer Transportkiste

(57) Bei einer Transportkisten (1) zur Aufnahme von
Gegenständen (6), insbesondere von Lebensmitteln,
Medikamenten oder Eisenwaren, bestehend aus einem
Boden (2) und vier an diesem senkrecht abstehenden
Seitenwänden (3) aus Kunststoff, die vier umlaufende,
vorzugsweise auf gleichem Höhenniveau angeordnete,
Stirnflächen (5) bilden, soll diese zuverlässig verschlos-

sen und der Inhalt in der Transportkiste (1) von außen
erkennbar sein.

Dies wird dadurch erreicht, dass an den Stirnflächen
(5) und/oder den Seitenwänden (3) jeweils eine dünn-
wandige Folie (11) aus transparentem Kunststoff ange-
bracht ist, durch die das Innere der Transportkiste (1)
verschlossen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Transport-
kiste nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1, auf
ein Verfahren zur Herstellung einer Transportkiste nach
dem Oberbegriff des Patentanspruches 7 sowie auf eine
Vorrichtung zum Verschließen einer Transportkiste nach
dem Oberbegriff des Patentanspruches 10.
[0002] In der Praxis haben sich genormte Transport-
kisten, die als E2 Kisten in einer Vielzahl von Anwendun-
gen eingesetzt sind, bewährt. Solche Transportkisten
sind üblicherweise aus einem biegesteifen Kunststoff-
material hergestellt. Diese Transportkisten werden bei-
spielsweise mit Lebensmitteln, insbesondere Wurst- und
Fleischwaren für Metzgereien und Gastronomiebetriebe
bestückt und ausgeliefert. Auch pharmazeutische Mittel
oder Eisenwaren in Form von Schrauben, Muttern und
dgl. werden üblicherweise in solchen Transportkisten ge-
lagert, so dass diese die Gegenstände während des
Transport- und Lagervorganges aufnehmen.
[0003] In der Anwendung solcher Transportkisten hat
sich nunmehr gezeigt, dass die eingefüllten Gegenstän-
de entwendet werden oder verlorengehen. Aus diesem
Grund werden die Transportkisten, beispielsweise mit-
tels eines Pappkartons oder einer Kunststoffplatte abge-
deckt und mittels Haltebändern an den Seitenwänden
fixiert, in denen nämlich Aussparungen oder Öffnungen
eingearbeitet sind.
[0004] Bei einem solchen Verschlussmechanismus
für die E2 Transportkisten ist nachteilig, dass die Platten
aus Kunststoff, Papier oder Karton separat aufzubringen
sind und dass durch die Fixierung mittels Haltebändern
ein erheblicher zeitlicher Aufwand notwendig ist, um die-
se Fixierung zu erreichen. Auch das Lösen der Halte-
bänder von den Transportkisten ist äußerst zeitaufwän-
dig.
[0005] Darüber hinaus weisen solche Platten den
Nachteil auf, dass der Inhalt der Transportkisten nicht
mehr ohne weiteres von außen erkennbar ist, wenn die
Platten angebracht sind.
[0006] Als weiterer Nachteil hat sich herausgestellt,
dass die Abdeckplatten die Transportkiste derart ver-
schließen, dass diese nicht mehr stapelbar sind. Die E2
Transportkisten zeichnen sich nämlich auch dadurch
aus, dass zwischen dem Boden und den vier Seitenwän-
den eine umlaufende Aufnahmeöffnung eingearbeitet ist,
in die die nach oben abstehenden Seitenwände von be-
nachbarten Transportkisten eingeschoben werden kön-
nen, so dass eine Vielzahl von Transportkisten überein-
ander stapelbar sind.
[0007] Wenn jedoch die einzelne Transportkiste mit ei-
ner biegefesten Abdeckplatte verschlossen ist, dann ist
die Innenseite der jeweiligen benachbarten Transportki-
ste nicht mehr zugänglich, so dass die vorteilhafte Sta-
peleigenschaft verlorengeht, denn die Transportkisten
können lediglich aufeinander abgestellt werden. Eine zu-
verlässige Arretierung von zwei benachbarten gestapel-
ten Transportkisten ist aufgrund des fehlenden Ineinan-

dergreifens der Seitenwände in die Aufnahmeöffnung
der jeweils benachbarten Transportkiste dann nicht mehr
möglich.
[0008] Falls die Abdeckplatte an die Geometrie bzw.
Innenkontur der Transportkiste angepasst ist und die Sei-
tenränder freigibt, dann sind zwar mehrere Transportki-
sten stapelbar, jedoch sind die besonders ausgestalteten
Abdeckplatten teuer in ihrer Herstellung und folglich der-
art wertvoll, dass diese nach dem Öffnen der Transport-
kiste zusammen mit dieser zurückzuschicken ist. Diese
Maßnahmen erhöhen die Transportkosten und verursa-
chen Logistikprobleme, denn die Transportkisten und die
Abdeckplatten sind zu sammeln und zu transportieren.
[0009] Es besteht seit langem die Notwendigkeit, die
Transportkiste nach dem Befüllen zu verschließen, um
nachweisen zu können, dass die eingefüllten Gegen-
stände vollständig bei der Verpackung der Transportki-
ste vorhanden gewesen sind und dass somit zwischen
dem Befüller der Transportkiste und dem Warenbestel-
ler, der die Transportkiste mit den eingefüllten Gegen-
ständen erhält, eine ordnungsgemäße und vollständige
Lieferung erfolgt ist.
[0010] Es ist daher Aufgabe der Erfindung eine Trans-
portkiste, ein Verfahren zur Herstellung einer Transport-
kiste sowie eine Vorrichtung zum Verschließen einer
Transportkiste der eingangs genannten Gattungen der-
art weiterzubilden, dass zum einen die Transportkiste
zuverlässig verschlossen ist und dass zum anderen der
Inhalt der Transportkiste von außen erkennbar ist.
Gleichzeitig soll der Verschluss für die Transportkiste
möglichst einfach, kostengünstig und schnell hergestellt
werden können; auch das Lösen des Verschlussmecha-
nismus der Transportkiste soll möglichst unkompliziert
durchführbar sein. Eine weitere Aufgabe der Erfindung
besteht darin, eine Transportkiste zur Verfügung zu stel-
len, die verschlossen und gleichzeitig auch stapelbar ist,
so dass andere benachbarte Transportkisten nach wie
vor auf die vier nach außen abstehenden Seitenwände
aufgesetzt werden können.
[0011] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
kennzeichnenden Teils von Patentanspruch 1 hinsicht-
lich der Ausgestaltung der Transportkiste, durch die
Merkmale des kennzeichnenden Teiles von Patentan-
spruch 7 hinsichtlich des Herstellungsverfahrens und
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von Pa-
tentanspruch 10 hinsichtlich der Vorrichtung zum Ver-
schließen der Transportkiste gelöst.
[0012] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0013] Dadurch, dass eine dünnwandige Folie aus
Kunststoff als Verschlussmechanismus für die Trans-
portkiste dient, ist gewährleistet, dass der Inhalt der
Transportkiste von außen einsehbar ist, denn die Folie
ist durchsichtig. Darüber hinaus kann die Folie schnell
und einfach an den Seitenwänden bzw. deren Stirnflä-
chen angebracht und auch von diesen durch Aufreißen
wieder gelöst werden.
[0014] Die Folie stellt eine Massenware dar, die nach
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ihrem Gebrauch entsorgt werden kann, so dass aus-
schließlich die Transportkiste an den Versender zurück-
zuschicken ist.
[0015] Wenn die Folie eine gewisse Dehnungseigen-
schaft aufweist, können auch zwei Transportkisten über-
einander gestapelt werden, ohne dass die Folie das Ein-
tauchen der vier Seitenwände in die Aufnahmeöffnungen
von der benachbarten Transportkiste behindert, denn die
Transportkiste drückt die Folie in das Innere der Trans-
portkiste, so dass die Seitenwände die benachbarte auf-
gesetzte Transportkiste zuverlässig abstützen.
[0016] Es ist besonders vorteilhaft, wenn die Folie, be-
vor diese an die Seitenwände angeschweißt wird, tief-
gezogen ist und an die Innenkontur der Transportkiste
angepasst ist. Denn dadurch ist eine Dehnung der Folie
beim Aufstapeln von Transportkisten nicht notwendig,
denn die Folie verläuft teilweise parallel zu der Innenseite
der jeweiligen Seitenwand, so dass diese das Aufsetzen
einer benachbarten Transportkiste nicht behindert.
[0017] Durch den Verfahrensablauf und die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung zum Verschließen der Trans-
portkiste ist eine besonders einfache, kostengünstige
und schnelle Verschlussmöglichkeit für die bekannten
Transportkisten mit einer dünnwandigen, biegeelasti-
schen und durchsichtigen Folie aus Kunststoff zur Ver-
fügung gestellt. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass eine hohe
Taktfrequenz für den Verschluss der Transportkisten ge-
fahren werden kann, denn die Bewegungen der aufzu-
spannenden Folie und der Transportkisten sind mitein-
ander synchronisiert und die einzelnen Verfahrensschrit-
te zur Verschließung der Transportkiste sind in einem
kurz bemessenen Zeitintervall durchführbar.
[0018] Die erfindungsgemäße Transportkiste ist dem-
nach einfach zu verschließen. Auf die Folie kann mittels
Laserstrahlen ein Strichcode oder sonstige Beschriftun-
gen aufgedruckt werden, durch die der Inhalt der Trans-
portkiste identifizierbar ist. Auch weitere Informationen,
beispielsweise über den Hersteller und den Abnehmer
der Transportkiste, sind auf diese Art und Weise auf die
Folie anbringbar. Es ist auch denkbar, derartige Informa-
tionen auf einem Papier-Etikett aufzudrucken und auf die
Folie eine Haltetasche aufzukleben, die das Etikett auf-
nimmt und dann seitlich umgeklappt werden kann, so
dass die Haltetasche an der Außenseite einer der Sei-
tenwände anliegt.
[0019] Die Transportkisten durchlaufen nämlich oft-
mals Lesegeräte, um die Verteilung der Transportkisten
maschinell zu ermöglichen. Die seitlich neben der Trans-
portkiste angeordneten Etiketten enthalten Informatio-
nen bezüglich der Lieferanschrift, des Verpackungsin-
haltes und dergleichen, die maschinell verwertbar sind
oder den Umgang mit den Transportkisten und deren
Inhalt vereinfachen.
[0020] In der Zeichnung ist ein erfindungsgemäßes
Ausführungsbeispiel einer Transportkiste und eine Vor-
richtung zum Verschließen der Transportkiste darge-
stellt, die nachfolgend näher erläutert sind. Im Einzelnen

zeigt:

Figur 1 eine mit einer dünnwandigen Folie verschlos-
senen Transportkiste bestehend aus einem
Boden und vier an diesem senkrecht abste-
henden Seitenwänden, in perspektivischer
Ansicht,

Figur 2 eine Vorrichtung zum Verschließen der
Transportkiste gemäß Figur 1 mit einem För-
derband, auf dem die Transportkiste in Rich-
tung einer Spann- und Versiegelungsstation
zugeführt ist, im Schnitt,

Figur 3 die Vorrichtung gemäß Figur 2 im Bereich der
Spannstation, in vergrößerter Darstellung und

Figur 4 die Transportkiste gemäß Figur 1, im Schnitt.

[0021] In Figur 1 ist eine Transportkiste 1, die eine eu-
ropaweit normierte Dimensionierung aufweist und als
E2-Kiste bezeichnet ist, abgebildet. Andere geometri-
sche Abmessungen der Transportkiste 1 sind verwend-
bar. Die Transportkiste 1 weist einen Boden 2 und vier
an diesem senkrecht abstehende Seitenwände 3 auf, die
demnach zueinander rechtwinklig ausgerichtet sind. In
die Seitenwände 3 sind mehrere Aussparungen 4 einge-
arbeitet, die als Eingriffsmöglichkeit für den manuellen
Transport vorgesehen sind.
[0022] Die vier Seitenwände 3 bilden eine nach oben
abstehende parallel zu dem Boden 2 ausgerichtete Stirn-
fläche 5, auf die eine Folie 11 aufliegt und mittels
Schweißpunkten 12 an den Stirnflächen 5 befestigt ist.
[0023] In die Transportkiste 1 sind eine Vielzahl von
Gegenständen 6 eingefüllt. Dies können beispielsweise
Wurst- oder Fleischwaren für Metzgereien und Gastro-
nomiebetriebe sein, die von einem Fleischgroßhändier
an diese ausgeliefert werden. Der Verschluss der Trans-
portkiste 1 durch die Folie 11 soll zum Einen gewährlei-
sten, dass Unbefugte keine dieser Lebensmittel entwen-
den können bzw. unbeabsichtigt die Lebensmittel verlo-
ren gehen, und zum anderen soll die Folie 11 für den
Auslieferer der Transportkiste 1 als Nachweis dienen,
dass die Transportkiste 1 mit den Gegenständen 6, wie
bestellt, befüllt gewesen ist. Die Folie 11 bietet zudem
eine Sichtkontrolle von außen bezüglich der eingefüllten
Gegenstände 6 und gleichzeitig ist sicherstellen, dass
keine Lebensmittel 6 herausfallen.
[0024] Die Folie 11 kann ferner mit einer Beschriftung
13 und/oder mit einer Haltetasche 14 versehen sein. Die
Beschriftung 13 kann in Form von Buchstaben, Wörtern
oder Strichcodes mittels Laserstrahlen, thermischer
Wärmebehandlung oder dergleichen auf die Folie 11 auf-
gedruckt sein und Informationen hinsichtlich der einge-
füllten Gegenstände 6, der Lieferadresse und des Her-
stellers der Gegenstände 6 enthalten. In die Haltetasche
14 ist ein Papier-Etikett 15 eingesetzt, durch das eben-
falls der Inhalt, die Lieferadresse und die Herstelleran-
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gaben identifizierbar sind.
[0025] Die Haltetasche 14 kann - falls erforderlich - an
einer der Seitenwände 3 heruntergeklappt werden. Die
Haltetasche 14 weist demnach eine Faltkante 16 auf, so
dass das Papier-Etikett 15 nach außen absteht und bei-
spielsweise von einem seitlich neben der Transportkiste
1 angeordneten Lesegerät entzifferbar ist. Somit können
die Transportkisten 1 mittels des Lesegerätes an die je-
weilige Verteilposition geschickt werden.
[0026] Wenn die Folie 11 von den Stirnflächen 5 der
Seitenwände 3 abgezogen ist, kann diese nicht mehr er-
neut aufgeklebt werden, so dass ohne weiteres erkenn-
bar ist, ob die Transportkiste 1 vor dem Erreichen des
Bestellers tatsächlich ordnungsgemäß verschlossen ge-
wesen ist.
[0027] In Figur 2 ist eine Vorrichtung 21 zu entnehmen,
durch die die Transportkiste 1 mittels der Folie 11 inner-
halb eines kurz bemessenen Zeitintervalls verschlossen
ist. Die Vorrichtung 21 besteht aus einer Spanneinrich-
tung 22 und einem parallel und beabstandet zu diesem
angeordneten Förderband 25, auf dem die Transportki-
sten 1 vereinzelt in Richtung zu einem Schweißrahmen
29 und durch die Vorrichtung 21 transportiert sind. Das
Förderband 25 und die Spanneinrichtung 22 verlaufen
fluchend und parallel zueinander. Die Spanneinrichtung
22 weist zwei Rollen 23 und 24 auf, auf die die Folie 11
aufgewickelt und heruntergezogen ist bzw. nach dem
Verschließen der Transportkiste 1 aufgewickelt ist.
[0028] Um die Taktfrequenz der Spanneinrichtung 22
und die Fördergeschwindigkeit der Transportkiste 1 im
Bereich der zweiten Anschlagleiste 27 zu synchronisie-
ren und aufeinander derart abzustimmen, dass die
Transportkiste 1 tatsächlich mit dem Bereich der Folie
11 verschlossen ist, der dafür vorgesehen ist, sind in das
Förderband 25 zwei Anschlagleisten 26 und 27 einge-
setzt, die senkrecht zu dem Förderband 25 durch dieses
zustellbar sind, so dass die Anschlagleisten 26 und 27
das Förderband 25 durchgreifen und nach außen abste-
hen. Durch die erste Anschlagleiste 26 wird die Trans-
portkiste 21 abgebremst und dann freigegeben, wenn
vor der zweiten Anschlagleiste 27 keine Transportkiste
1 vorhanden ist. In Bezug auf die von der Spanneinrich-
tung 22 aufgespannte Folie 11 wird nämlich die Trans-
portkiste 1 durch die zweite Anschlagleiste 27 ausgerich-
tet. Die zweite Anschlagleiste 27 dient dazu, die Trans-
portkiste 1 in einer vorgegebenen Position zu halten, um
die Stirnflächen 5 zu der tiefgezogenen 11 Folie auszu-
richten.
[0029] Es ist besonders vorteilhaft, wenn in der ersten
Anschlagsposition, also oberhalb der von der ersten An-
schlagleiste 26 aufgehaltenen Transportkiste 1, ein
Stempel 31 und ein Formwerkzeug 32 an der Vorrichtung
21 angebracht sind. Die Folie 11 verläuft zwischen dem
Stempel 31 und dem Formwerkzeug 32. Sobald die
Transportkiste 1 die erste Anschlagsposition 1 erreicht
hat, wird diese abgebremst den Stempel 31 wird die Folie
11 in Richtung des Formwerkzeuges 32 bewegt, so dass
die Folie 11 in das Innere des Formwerkzeuges 32 ein-

gedrückt und folglich tiefgezogen ist. Insbesondere aus
Figur 3 ist ersichtlich, dass die Folie 11 mittels des Stem-
pels 31 und des Formwerkzeuges 32 tiefgezogen ist, um
mit der Innenkontur der Transportkiste 1 zu korrespon-
dieren.
[0030] Der Raum zwischen der Folie 11 und dem
Formwerkzeug 32 ist mittels einer Vielzahl von Entlüf-
tungskanälen 37 evakuierbar, so dass in diesem ein Un-
terdruck erzeugt werden kann, durch den die Folie 11
faltenfrei in das Formwerkzeug 32 eingesaugt ist. Zudem
kann der Stempel 31 und/oder das Formwerkzeug 32
beheizt sein, um die Elastizität der Folie 11 zu erhöhen,
so dass diese durch den Tiefziehvorgang nicht reißt.
[0031] Sobald die Folie 11 tiefgezogen ist, weist diese
einen tiefgezogenen unelastischen Bereich auf, der mit
der Bezugsziffer 33 gekennzeichnet ist. Der tiefgezoge-
ne Bereich 33 der Folie 11 wird nunmehr synchron zu
der Fördergeschwindigkeit der Transportkiste 1 von der
ersten in die zweite Anschlagsposition 1 bzw. 11 mittels
der zweiten Rolle 24 der Spanneinrichtung 22 weiterge-
zogen, so dass der tiefgezogene Bereich 33 fluchtend
zu der Innenkontur der Transportkiste 1 in der zweiten
Anschlagsposition II ausgerichtet ist. Durch die An-
schlagsleiste 27 wird die Transportkiste 1 hierzu ausge-
richtet und durch eine Hubeinrichtung 28 in Richtung der
Folie 11 angehoben, so dass die Stirnflächen 5 der Sei-
tenwände 3 an der Folie 11 angepresst sind und der tief-
gezogene Bereich 33 in das Innere der Transportkiste 1
eintaucht.
[0032] Mittels eines Schweißrahmens 29 werden die
Schweißpunkte 12 auf die Stirnfläche 5 der Folie 11 auf-
gebracht, so dass die Folie 11 an den Stirnflächen 5
punktuell verschweißt ist. Es ist ohne weiteres möglich,
den Schweißrahmen 29 derart auszugestalten, dass
nicht nur die Folie 11 an den Stirnflächen 5 sondern auch
an den Innen-und/oder den Außenseiten der Seitenwän-
de 3 verschweißt ist.
[0033] Sobald die Schweißpunkte 12 gesetzt sind,
fährt ein Schneidwerkzeug 30 über den Schweißrahmen
29 und durchtrennt die Folie 11 entlang den Außenseiten
der Seitenwände 3.
[0034] Das Schneidwerkzeug 30 kann derart ausge-
staltet sein, dass an einer der Seitenwände 3 ein Über-
stand 34 entsteht, an den beispielsweise eine Lasche 36
aufgeklebt werden kann oder eine Öffnung 35 eingear-
beitet ist. Die Öffnung 35 und die Lasche 36 dienen als
Haltegriff, um die Folie 11 im Bedarfsfalle von der Trans-
portkiste 1 abreißen zu können.
[0035] Insbesondere in Figur 4 ist gezeigt, dass der
tiefgezogene Bereich 33 der Folie 11 teilweise parallel
zu der Innenseite der jeweiligen Seitenwand 3 verläuft
und dass die Folie 11 mittels einer Vielzahl der
Schweißpunkte 12 an der Stirnfläche 5 befestigt ist. Da
der tiefgezogene Bereich 33 in das Innere der Transport-
kiste 1 eintaucht, sind die Seitenwände 3 umlaufend frei
zugänglich, so dass eine weitere Transportkiste 1 auf die
Seitenwände 3 aufgesetzt werden kann, um derart eine
gestapelte Anordnung von Transportkisten 1 zu erhalten.
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Die Folie 11 behindert demnach nicht das Aufsetzen und
Stapeln von benachbarten Transportkisten 1. Es ist je-
doch ohne weiteres denkbar, die Folie 11 derart elastisch
auszugestalten, dass diese beim Stapeln von anderen
Transportkisten 1 nicht reißt, sondern vielmehr in das
Innere der Transportkiste 1 eingedrückt ist; folglich kann
auf das Tiefziehen der Folie 11 gegebenenfalls verzichtet
werden.

Patentansprüche

1. Transportkiste (1) zur Aufnahme von Gegenständen
(6), insbesondere von Lebensmitteln, Medikamen-
ten oder Eisenwaren, bestehend aus einem Boden
(2) und vier an diesem senkrecht abstehenden Sei-
tenwänden (3) aus Kunststoff, die vier umlaufende,
vorzugsweise auf gleichem Höhenniveau angeord-
nete, Stirnflächen (5) bilden,
dadurch gekennzeichnet,
dass an den Stirnflächen (5) und/oder den Seiten-
wänden (3) jeweils eine dünnwandige Folie (11) aus
transparentem Kunststoff angebracht ist, durch die
das Innere der Transportkiste (1) verschlossen ist.

2. Transportkiste nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Folie (11) teilweise parallel zu der Innen-
seite (33) der vier Seitenwände (3) angeordnet ist
und dass die vier Seitenwände (3) zur Aufnahme
einer weiteren stapelbaren Transportkiste (1) von
oben frei zugänglich sind.

3. Transportkiste nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Folie (11) punktuell auf den Stirnflächen
(5) und/oder an den Seitenwänden (3) verschweißt
ist.

4. Transportkiste nach einem der vorgenannten An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Folie (11) an mindestens einer der vier Sei-
tenwände (3) übersteht.

5. Transportkiste nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass in den überstehenden Bereich (34) der Folie
(11) eine Öffnung (35) eingearbeitet oder eine La-
sche (36) angebracht ist.

6. Transportkiste nach einem der vorgenannten An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass in die Folie (11), vorzugsweise mittels Laser-
strahlen, eine Beschriftung (13) oder ein Strichcode
eingebrannt ist, durch die oder den der Inhalt der
Transportkiste (1) identifizierbar ist und/oder dass

an der Folie (11) eine Haltetasche (14) aufgeklebt
ist, in der ein Etikett oder dergleichen zur Erkennung
des Inhaltes der Transportkiste (1) eingesetzt ist.

7. Verfahren zur Herstellung einer Transportkiste (1),
die aus einem Boden (2) und vier an diesem senk-
recht abstehenden Seitenwänden (3) aus Kunststoff
besteht,
gekennzeichnet durch die nachfolgenden Verfah-
rensschritte:

- Aufspannen einer dünnwandigen Folie (11)
aus transparentem Kunststoff parallel zu den
von den vier Seitenwänden (3) gebildeten Stirn-
flächen (5),
- Andrücken der vier Stirnflächen (5) der Seiten-
wände (3) an die aufgespannte Folie (11) und
- Verschweißen der Folie (11) an der Stirnfläche
(5) der jeweiligen Seitenwand (3) und/oder an
der Innen- und/oder Außenseite der Seitenwän-
de (3).

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Folie (11) mittels eines Stempels (31) und
eines Formwerkzeuges (32), bevor die Folie (11) an
die Stirnflächen (5) der Seitenwände (3) ange-
schweißt ist, tiefgezogen ist, und dass die derart tief-
gezogene Folie (11) im montierten Zustand an die
Innenkontur der Transportkiste (1) angepasst ist.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Folie (11) punktuell an den Stirnflächen (5)
und/oder den Seitenwänden (3) verschweißt ist.

10. Vorrichtung (21) zum Verschließen einer mit Gegen-
ständen (6) befüllten Transportkiste (1), die aus ei-
nem Boden (2) und vier an diesem senkrecht abste-
henden Seitenwänden (3) aus Kunststoff besteht,
die mittels einer dünnwandigen Folie (11) aus trans-
parentem Kunststoff zu verschließen sind, beste-
hend aus einem Förderband (25), auf dem die Trans-
portkiste (1) aufliegt und in Richtung der Vorrichtung
(21) bewegt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Förderband (25) zwei zustellbare An-
schlagleisten (26, 27) eingesetzt sind, die das För-
derband (25) durchgreifen und die zueinander be-
abstandet und derart bewegbar sind, dass durch die-
se die Transportkiste (1) in jeweils einer vorgegebe-
nen Anschlagposition (I, II) gehalten ist, dass ober-
halb der ersten und zweiten Anschlagsposition (I, II)
eine Spanneinrichtung (22) angeordnet ist, durch die
die Folie (11) parallel zu den von den Seitenwänden
(3) gebildeten Stirnflächen (5) der Transportkiste (1)
ausgerichtet ist, dass der zweiten Anschlagsposition
(II) eine Hubeinrichtung (28) zugeordnet ist, durch
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die die Transportkiste (1) von dem Förderband (25)
in Richtung der Folie (11) angehoben und an diese
anpressbar ist, dass fluchtend zu den vier Stirnflä-
chen (5) der Seitenwänden (3) ein Schweißrahmen
(29) oder eine Vielzahl von Schweißbolzen vorge-
sehen ist, durch den oder die die Folie (11) auf die
Stirnflächen (5) der Seitenwände (3), vorzugsweise
punktuell, verschweißt ist und/oder dass der
Schweißrahmen (29) bzw. die Schweißbolzen die
Folie (11) an der Innen- und/oder der Außenseite
der Seitenwände (3) verschweißen.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der ersten Anschlagposition (I) der
Transportkiste (1) oberhalb der Spanneinrichtung
(22) ein Stempel (31) axial auf diese zustellbar an-
geordnet ist und dass unterhalb der Folie (11) ein
Formwerkzeug (32) vorgesehen ist und dass die Fo-
lie (11) mittels des Stempels (31) in das Formwerk-
zeug (32) eingedrückt und in diesem tiefgezogen ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Stempel (31) und/oder das Formwerkzeug
(32) beheizbar ist und/oder dass in den Raum zwi-
schen der Folie (11) und dem Formwerkzeug (32)
ein Unterdruck und/oder in dem Raum zwischen der
Folie (11) und dem Stempel (31) ein Überdruck ge-
bildet ist, durch den die Folie (11) in Richtung des
Formwerkzeuges (32) eingesaugt bzw. eingedrückt
ist und faltenfrei an diesem anliegt.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die durch die Spanneinrichtung (22) aufgezo-
gene Folie (11) und die Transportkiste (1) derart zu-
einander ausgerichtet sind, dass die Transportkiste
(1) in der zweiten Anschlagsposition (II) fluchtend zu
dem tiefgezogenen Bereich (33) der Folie (11) ver-
läuft.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Vorrichtung (21) ein Schneidwerkzeug
(30) vorgesehen ist, durch das die Folie (11) entlang
der Außenseiten der vier Seitenwände (3) durch-
trennbar ist und dass die Folie (11) mittels der Span-
neinrichtung (22) nach dem Durchtrennen um eine
Taktposition weitergezogen ist.
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